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1 Anlass  

Im Stadtgebiet von Zülpich ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Seeterrassen“ vorge-

sehen. Eine Kartierung von Feldhamstern im Jahr 2020 erbrachte keine Nachweise im 

Plangebiet und seiner Umgebung (RASKIN 2020a). Dennoch soll vorsorglich eine vertie-

fende artenschutzrechtliche Prüfung für die europäisch geschützte Art durchgeführt wer-

den. 
 

Die Vorhabensträgerin, die F&S concept Projektentwicklung GmbH & Co.KG (Euskirchen), 

hat die raskin • Umweltplanung und -beratung am 4.12.2020 mit der Erstellung eines Fach-

beitrages für die vertiefende artenschutzrechtliche Prüfung des Feldhamsters beauftragt. 

 

 

2 Bestandsituation des Feldhamsters 

2.1 Aktuelle Situation 

Im Jahr 2020 wurde das ca. 29,8 ha große B-Plangebiet „Seeterrassen“ inklusive seiner 

Umgebung intensiv im Frühjahr (2x) und im Sommer durch unser Büro kartiert (Abb. 1). 

Hamsterbaue, Tiere oder sonstige Spuren der Art wurden nicht erfasst (RASKIN 2020a). 

 

Abb. 1: Geltungsbereich des B-Plans und das 47 ha große Untersuchungsgebiet 
für die Feldhamsterkartierung. 
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Parallel wurde im nordöstlichen Teil des B-Plangebietes und den östlich angrenzenden Flä-

chen das jährliche Feldhamstermonitoring der Biologischen Station im Kreis Euskirchen 

durchgeführt. Auch die Biologische Station erfasste im Frühjahr 2020 keinen Feldhamster-

bau. 
 
 
2.2 Bestandsentwicklung 

Seit dem Jahr 2002 wird im Raum Zülpich ein Monitoring der Feldhamsterpopulation durch-

geführt. Das Monitoringgebiet umfasst den nordöstlichen Teil des B-Plangebietes und er-

streckt sich über die gesamte Feldflur nordöstlich des B-Plangebietes und nördlich des Zül-

picher Sees bis zur Ortslage Nemmenich.  

Wurden im Frühjahr 2010 noch insgesamt 191 Feldhamsterbaue im Monitoringgebiet nach-

gewiesen, so gingen die Feldhamsterbestände im Raum Zülpich in den Folgejahren stark 

zurück. 2015 wurden 19 und 2016 nur noch 8 Hamsterbaue erfasst. Im B-Plangebiet wurde 

2016 erstmals kein Hamsterbau mehr nachgewiesen. 

Aufgrund des drastischen Rückgangs der letzten nordrhein-westfälischen Feldhamsterpo-

pulation im Raum Zülpich beschloss das Land NRW die verbliebenen Wildtiere abzufangen 

und in eine Erhaltungszucht nach Metelen zu überführen. Nach dem Abfangen der Tiere 

wurden 2017 zuletzt noch drei Baue im Bereich von Vertragsnaturschutzflächen westlich 

von Hoven erfasst. Seit dem Jahr 2018 wurde im Raum Zülpich kein Hamsternachweis 

mehr erbracht. Im B-Plangebiet gab es die letzten Feldhamsternachweise im Jahr 2015 vor 

mittlerweile 5 Jahren. 

Eine ausführliche Darstellung und Entwicklung der Bestandsituation des Feldhamsters im 

Plangebiet und seiner Umgebung ist RASKIN (2020a) zu entnehmen. 
 
 
2.3 Status des Feldhamsters im Plangebiet 

Die Feldhamsterpopulation im Raum Zülpich ist innerhalb von 10 Jahren zusammengebro-

chen. Sie konnte trotz Schutzmaßnahmen nicht erhalten werden.  
 
Auch wenn es aus fachlicher Sicht wahrscheinlich ist, dass der Feldhamster im Raum Zül-

pich bereits ausgestorben ist bzw. kurz vor dem Aussterben steht, ist es nicht gänzlich aus-

zuschließen, dass noch einzelne Tiere im Umfeld des Plangebietes vorkommen. Gründe 

hierfür sind, dass im Monitoring einerseits nur ein kleiner Ausschnitt des potenziellen Hams-

terlebensraumes südlich von Zülpich regelmäßig untersucht wird und andererseits die Tiere 

recht mobil sind. Sie können Entfernungen von über 1 km zurücklegen (LFULG 2020) und 

daher potenziell aus weiter entfernten, nicht untersuchten Standorten in das Plangebiet ein-

wandern. 
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Nach Auffassung des LANUV (2019) darf „die Zülpicher Population des Feldhamsters auch 

bei jahrweisem Fehlen von (Bau-)Nachweisen nicht als erloschen eingestuft werden. Bis 

etwa 10 Jahre nach dem letzten Nachweis ist noch mit einem Vorkommen zu rechnen, 

wenn auch auf sehr niedrigem Level.“ 

 
 

3 Artenschutzrechtliche Behandlung des Feldhamsters 

Da der Feldhamster im Raum Zülpich und somit auch im Plangebiet - trotz fehlender Nach-

weise - noch nicht als ausgestorben eingestuft werden kann sowie aufgrund seines landes-

weit schlechten Erhaltungszustandes („verfahrenskritische“ Art) soll er artenschutzrechtlich 

vertieft geprüft werden. 
 
 
3.1 Artenschutzrechtliche Vorschriften 

Rechtsgrundlage für die Betrachtung des Artenschutzes ist das Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) in der aktuellen Fassung. Demnach müssen die Artenschutzbelange bei allen 

genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren entsprechend den europäi-

schen Bestimmungen beachtet werden. 
 
Der Feldhamster (C. cricetus) ist in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) gelistet. 

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG gehört er demnach zu den besonders und streng ge-

schützten Arten. 
 
Für geschützte Tierarten führt § 44 I BNatSchG verschiedene artenschutzrechtliche Ver-

bote („Zugriffsverbote“) auf. Im Einzelnen ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
 
§ 44 V BNatSchG stellt nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe vom Verbot des Absatzes 

I Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild 

lebender Tiere auch vom Verbot des Absatzes I Nummer 1 frei, soweit die ökologische 

Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
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im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dies kann durch vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen sichergestellt werden. Diese Maßnahmen entsprechen den von der 

Europäischen Kommission eingeführten „CEF-Maßnahmen“ (= continuous ecological func-

tionality-measures, EU-Kommission 2007, Kap. II.3.4.d). 
 
Ist einer der Verbotstatbestände des § 44 I BNatSchG weiterhin erfüllt, kann nach § 45 VII 

BNatSchG unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausnahme zugelassen werden: Zu-

mutbare Alternativen dürfen nicht gegeben sein, das Vorhaben muss aus zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses erforderlich sein und der Erhaltungs-

zustand der Populationen einer Art darf sich nicht verschlechtern. Der letzte Punkt kann 

durch kompensatorische Maßnahmen (FCS-Maßnahmen) unterstützt werden. 

 

 

3.2 Vorgehensweise und Methodik 

Der Fachbeitrag zur vertiefenden Artenschutzprüfung (ASP Stufe II) für den Feldhamster 

wird unter besonderer Berücksichtigung der Verwaltungsvorschrift Artenschutz (MKULNV 

2016) und der Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung“ (MWEBWV & 

MKULNV 2010) durchgeführt.  
 
 

3.3 Abstimmung mit den Fachbehörden 

Zum artenschutzrechtlichen Umgang mit dem Feldhamster im Rahmen des Bebauungs-

plans Zülpich „Seeterrassen“ fand am 26.08.2020 ein Abstimmungstermin zwischen der 

Stadt Zülpich, dem Kreis Euskirchen, LANUV, MULNV und dem Projektentwickler statt 

(Protokoll, siehe Dokumentation). 
 

Die Beteiligten sind sich einig aus Gründen der Planungssicherheit vorsorglich den poten-

ziellen Verlust einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Feldhamsters anzunehmen und 

vorsorglich eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (sog. CEF-Maßnahme) umzusetzen. 

Dieser Ausgleich kann auf einer Fläche bei Geich erfolgen, auf der auch Maßnahmen für 

planungsrelevante Feldvogelarten vorgesehen sind. Auf dieser Fläche könnte dann – un-

abhängig vom B-Plan – auch ein Wiederansiedlungsprojekt für den Feldhamster im Raum 

Zülpich durchgeführt werden. 
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4 Vertiefende artenschutzrechtliche Behandlung des Feldhamsters 

Unter der in Kap. 2.3 erläuterten Annahme, dass ein Vorkommen einzelner Hamsterindivi-

duen im Raum Zülpich nicht gänzlich auszuschließen ist und diese möglicherweise in das 

Plangebiet einwandern, wird nachfolgend erörtert inwieweit durch eine Umsetzung des Be-

bauungsplans Zugriffsverbote des § 44 Abs. I BNatSchG ausgelöst werden können. Falls 

erforderlich werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnah-

men konzipiert. 
 
 

4.1 Potenzielle Auslösung von Verbotstatbeständen 

Die Umsetzung des B-Plans, sprich der Bau, die Anlage und der Betrieb des Wohngebietes, 

löst verschiedene Wirkfaktoren aus, die den Feldhamster potenziell beeinträchtigen kön-

nen. Zu diesen Wirkfaktoren gehört in erster Linie der dauerhafte Verlust von Ackerlebens-

raum als Fortpflanzungs- und Ruhestätte sowie als Nahrungshabitat durch Versiegelung 

und Bebauung des B-Plangebietes. Hinzu kommt ein individuelles Tötungsrisiko während 

der Bauarbeiten. 
 

Aus Gründen der Planungssicherheit werden vorsorglich die Tötung einzelner Hamsterin-

dividuen (Tötungsverbot nach § 44 I Nr. 1 BNatSchG) und der potenzielle Verlust von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten (Beschädigungsverbot von Lebensstätten nach § 44 I Nr. 3 

BNatSchG) angenommen. 
 
 
4.1.1 Tötungsverbot 

Durch Baumaßnahmen können erwachsene Feldhamster und Jungtiere in den Sommer- 

und Winterbauen sowohl im Zuge der Baufeldfreimachung als auch unmittelbar vor der 

Bauausführung (konkret vor Beginn der Erdarbeiten) im Baufeld verletzt oder getötet wer-

den. 

Zum Schutz von Hamsterindividuen vor baubedingten Beeinträchtigungen werden dement-

sprechende Vermeidungsmaßnahmen ergriffen (Kap. 4.2.1). 
 
 
4.1.2 Beschädigung von Lebensstätten 

Als Grundlage zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorschriften an die Bauleitplanung 

ist im Vorfeld zu klären, ob das B-Plangebiet oder seine unmittelbare Umgebung als Le-

bensstätte des Feldhamsters i.S. des § 44 Abs. I BNatSchG anzusehen ist. 
 



raskin Fachbeitrag für die vertiefende Prüfung des Feldhamsters 6 

Die Lebensstätten umfassen Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Fortpflanzungsstätten sind 

alle diejenigen Stätten, die für eine erfolgreiche Fortpflanzung vonnöten sind. Ruhestätten 

sind diejenigen Bereiche, in die sich die Tiere zur Wärmeregulierung, zur Rast, zum Schla-

fen oder zur sonstigen Erholung, als Versteck, zum Schutz oder als Unterschlupf für die 

Überwinterung zurückziehen. Die EU-Kommission geht dabei für Arten mit vergleichsweise 

kleinem Aktionsradius davon aus, dass der Begriff der Fortpflanzungs- und Ruhestätte weit 

zu verstehen ist und gegebenenfalls den Gesamtlebensraum des Tieres (hier das Revier 

des Hamsters) erfassen kann. Als Beschädigung oder Zerstörung einer solchen Stätte kann 

in einem weiten Sinne jede Aktivität verstanden werden, die ursächlich für die Verschlech-

terung der Funktionalität der entsprechenden Stätte ist (EU-Kommission 2007). 
 

Beim Feldhamster ist der Bau die Fortpflanzungsstätte: hier erfolgen Paarung sowie Geburt 

und Aufzucht der Jungen. Der Bau ist gleichzeitig die Ruhestätte. Er dient als Wohn- und 

Zufluchtsstätte sowie als Aktivitätszentrum. Im Bau verbringen Feldhamster den größten 

Teil des Tages, hier ruhen und schlafen sie, lagern Nahrungsvorräte ein und halten Winter-

schlaf (LFULG 2020). Feldhamster nutzen während des Jahres mehrere Baue nacheinan-

der oder im Wechsel. 
 
 

4.1.2.1 Aktuelle Situation 

Regelmäßig genutzte Fortpflanzungs- oder Ruhestätten unterliegen prinzipiell auch dann 

dem Artenschutzregime, wenn sie gerade nicht besetzt sind. Der Schutz erlischt erst, wenn 

die Lebensstätte endgültig aufgegeben wurde (MKULNV 2016). Hierfür bedarf es einer art-

spezifischen Prognose. 

Die EU-Kommission (2007) führt hierzu konkreter aus, „dass die betreffenden Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten auch dann zu schützen sind, wenn sie nicht ständig besetzt sind, 

aber die betreffenden Arten mit einigermaßen großer Wahrscheinlichkeit an diese Stätten 

zurückkehren werden. Wird z.B. eine bestimmte Höhle jedes Jahr von einer Reihe von Fle-

dermäusen zur Überwinterung genutzt“ […], „so ist die Funktionalität dieser Höhle als Über-

winterungsstätte auch im Sommer zu schützen, damit die Fledermäuse sie im Winter wieder 

nutzen können. Wenn andererseits eine bestimmte Höhle nur gelegentlich für Fortpflan-

zungs- oder Rastzwecke genutzt wird, so erfüllt sie kaum die Voraussetzungen einer Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätte.“ In der Definition der Fortpflanzungs- und Ruhestätte geht die 

EU-Kommission (2007) noch einen Schritt weiter: „Fortpflanzungsstätten, die im Laufe des 

Jahres oder jedes Jahr regelmäßig genutzt werden, müssen auch dann geschützt werden, 

wenn sie nicht besetzt sind.“ 
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Der Feldhamster hat das B-Plangebiet zwar in der Vergangenheit als Lebensstätte i.S. des 

§ 44 Abs. I BNatSchG genutzt, wurde jedoch trotz jährlicher Nachsuche und Fördermaß-

nahmen zuletzt im Jahr 2015 nachgewiesen (Kap. 2.2). Auf den umliegenden Monitoring-

flächen im Raum Zülpich wurde in den Jahren 2018 und 2019 ebenfalls kein Hamsterbau 

mehr nachgewiesen. Das Fehlen des Feldhamsters im B-Plangebiet und seiner Umgebung 

wurde durch die in diesem Jahr durchgeführten umfänglichen Kartierungen durch unser 

Büro und durch die Biologische Station bestätigt. Vor diesem Hintergrund ist eine regelmä-

ßige oder gar alljährlich wiederkehrende Nutzung des B-Plangebietes und seiner Umge-

bung hier nicht (mehr) gegeben1. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten i.S. des 

§ 44 Abs. I BNatSchG liegen aktuell im Plangebiet nicht vor.  

 

 

4.1.2.2 Potenzieller Einwanderungsfall 

Unter der in Kap. 2.3 getroffenen Annahme, dass eine Einwanderung in das ackerbaulich 

genutzte Plangebiet bis zur vollständigen Umsetzung des Bebauungsplans nicht gänzlich 

ausgeschlossen ist, ist für diesen Fall vorsorglich auch von einem potenziellen Verlust von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszugehen. Hierdurch würde der individuenbezogene 

Verbotstatbestand nach § 44 I Nr. 3 BNatSchG ausgelöst. 
 
Nach § 44 V BNatSchG ergeben sich bei der Bauleitplanung verschiedene artenschutz-

rechtliche Sonderregelungen (MWEBWV & MKULNV 2010). Sofern die ökologische Funk-

tion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt kein Verstoß gegen die Zugriffsver-

bote Nr. 1 und 3 vor (Kap. 3.1). Soweit erforderlich gestattet der Gesetzgeber die Durch-

führung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Vor diesem Hintergrund werden eventuell eintretende Zugriffsverbote beim Feldhamster im 

vorliegenden Planfall durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) er-

folgreich abgewendet (Kap. 4.2.2). 

 

 
  

 
1 KÖHLER (2018) hat bereits im Jahr 2018 geäußert, dass der Feldhamster „in Zülpich nur eine Zu-

kunft [hat], wenn aus der mittlerweile gut laufenden NRW-Erhaltungszucht die Population aufge-
stockt wird“. 
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4.2 Maßnahmen 

4.2.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Falls Feldhamster wieder in das Plangebiet einwandern sollten ist davon auszugehen, dass 

diese sich dann auch ganzjährig dort aufhalten. Somit gibt es keinen geeigneten Zeitraum 

für eine Baufeldräumung, zu der ein Töten von Einzelindividuen sicher auszuschließen ist. 
 

Vor diesem Hintergrund wird das Plangebiet regelmäßig auf eingewanderte Feldhamster 

kontrolliert. Hierzu werden jährliche, flächendeckende Baukartierungen im Frühjahr bis zum 

Baubeginn (voraussichtlich 2023) durchgeführt. 
 

Gegebenenfalls sich wieder ansiedelnde Tiere werden gefangen und auf die Ausgleichsflä-

che umgesiedelt (vgl. MAMMEN et al. 2014). Alternativ werden die Tiere - in Abstimmung mit 

dem LANUV - in die landeseigene Erhaltungszucht nach Metelen verbracht (s. auch Kap. 

4.2.2). 
 

Der Fang und die Umsiedlung der Feldhamster erfolgen durch eine sachkundige Person im 

Mai. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Tiere aus dem Winterschlaf erwacht und die Fortpflan-

zungsphase hat noch nicht begonnen. Ein weiterer Umsiedlungszeitpunkt ist im Spätsom-

mer/Herbst (Ende August bis Mitte September), nachdem die letzten Jungtiere den Mutter-

bau verlassen haben und bevor das Eintragen von Wintervorräten beginnt. 
 

Wenn sich nach der letzten Frühjahrskartierung und einer eventuellen Umsiedlung der Bau-

beginn bzw. zumindest das Abschieben des Oberbodens nicht zeitnah anschließen, ist das 

Baufeld zwischenzeitlich unattraktiv zu halten (z.B. als Schwarzbrache). Gegebenenfalls ist 

diese Vorgehensweise in einzelnen Baufeldern auch in den nachfolgenden Jahren zu wie-

derholen. 

 
 

4.2.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Für den Feldhamster werden vorsorglich vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) bei Geich umgesetzt. 
 
 
4.2.2.1 Anforderungen an die Wirksamkeit 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen müssen artspezifisch ausgestaltet sein, auf geeigne-

ten Standorten durchgeführt werden und der ununterbrochenen Sicherung der ökologi-

schen Funktion von betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die Dauer der Vorha-

benswirkungen dienen (MKUNLV 2016). Für die Entwertung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten ist demnach im zeitlichen Vorfeld funktionaler Ersatz zu schaffen. 
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Geeignet sind beispielsweise die qualitative Verbesserung oder Vergrößerung bestehender 

Lebensstätten oder die Anlage neuer Lebensstätten. Sie müssen stets in einem räumlichen 

Zusammenhang zur betroffenen Lebensstätte stehen und bereits zum Eingriffszeitpunkt 

wirksam sein (MKUNLV 2016). Das Maß der Verbesserung muss dabei gleich oder größer 

als die zu erwartenden Beeinträchtigungen sein, so dass bei Durchführung des Eingriffs 

zumindest der Status quo nachweisbar oder mit einer hohen, objektiv belegbaren Wahr-

scheinlichkeit gewahrt bleibt (LANA 2009, RUNGE et al. 2010).  
 

Das Grundprinzip der Ausgleichsflächen für Feldhamster besteht darin, in der Umgebung 

vorhandene Ackerflächen so für Feldhamster aufzuwerten, dass die Tiere dort – in größerer 

Populationsstärke als vor der Aufwertung – geeignete Lebensbedingungen finden 

(MAMMEN et al. 2014). Dazu ist die Fläche hamsterfreundlich zu bewirtschaften. 
 

Der Erfolg einer Hamsterausgleichsfläche hängt nach MAMMEN et al. (2014) von drei Fak-

toren ab: 

1. der richtigen Flächenauswahl (= geeignete abiotische Standortbedingungen), 

2. der angemessenen Dimensionierung der Ausgleichsfläche und 

3. der richtigen Bewirtschaftung der Fläche. 

 
 

4.2.2.2 Lage, Standortbedingungen und räumlicher Zusammenhang 

Der Ausgleich soll in der Feldflur bei Geich (Gemarkung Geich „Im Loch“, Flur 8, Flurstück 

23) erfolgen (Abb.2 bis 4). Die Fläche befindet sich im Eigentum einer von der Stadt Zülpich 

betreuten Stiftung. Hier wird ebenfalls der vorgezogene Ausgleich für die betroffenen Feld-

vogelarten umgesetzt (RASKIN 2020b). 
 

Standörtliche Eignung 

Es handelt sich um eine großflächig ackerbaulich genutzte Feldflur, die sich im Norden auf 

Vettweißer Gebiet fortsetzt. Vorherrschend sind tiefgründige Lößböden (Parabraunerden) 

ohne Grund- oder Stauwassereinfluss, die vom Feldhamster bevorzugt besiedelt werden 

(Abb. 3).  
 

Das LANUV (2019) hat diesen Bereich hinsichtlich einer möglichen Wiederansiedlung des 

Feldhamsters im Raum Zülpich geprüft und ihn als ein grundsätzlich geeignetes Umfeld 

eingestuft. 
 

Die standörtliche Eignung für die Anlage vorgezogener Ausgleichsflächen ist somit erfüllt 

(RASKIN 2019, s. auch Kap. 3.3). 
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Abb. 2: Blick auf die Ausgleichsfläche in Richtung Norden (Foto: 26.05.2020). 

Abb. 3: Lage der Ausgleichsfläche bei Geich und des B-Plangebietes „Seeterrassen“ im 
Raum sowie die Verbreitung geeigneter Böden für den Feldhamster. 
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Abb. 4: Detaillierter Lageplan der 6 ha großen Ausgleichsfläche bei Geich. 
 

 

Räumlicher Zusammenhang 

Eine Anforderung an die Wirksamkeit von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ist, dass 

sie in einem räumlichen Zusammenhang zur betroffenen Lebensstätte stehen müssen 

(Kap. 4.2.2.1). 
 

Mit der Formulierung „im räumlichen Zusammenhang“ sind dabei nach MKUNLV (2016) 

ausschließlich Flächen gemeint, die in einer funktionalen Beziehung zur betroffenen Le-

bensstätte stehen, und entsprechend dem artspezifischen Aktionsradius für die betroffenen 

Lebensstätten-Bewohner erreichbar sind. Dies entspricht im Regelfall der betroffenen „lo-

kalen Population“ der Art. 

Der Begriff der lokalen Population ist nicht gesetzlich definiert.1 Er muss im artenschutz-

rechtlichen Zusammenhang von rein biologischen Populationsbegriffen unterschieden wer-

den. Gemäß § 7 Abs. II Nr. 6 BNatSchG ist eine Population eine biologisch oder geogra-

phisch abgegrenzte Zahl von Individuen einer Art.  
 

 
1 In der Begründung zur Novelle des BNatSchG 2007 wird der Begriff wie folgt definiert: „Eine lokale 

Population umfasst diejenigen (Teil-)Habitate und Aktivitätsbereiche der Individuen einer Art, die 
in einem für die Lebens(-raum)ansprüche der Art ausreichenden räumlich-funktionalen Zusam-
menhang stehen“ (BUNDESREGIERUNG 2007). 
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Aus populationsökologischer Sicht bilden Feldhamster Metapopulationen, die aus Subpo-

polationen bestehen.1 Für Metapopulationen bildende Arten bezieht sich der räumliche Zu-

sammenhang der Fortpflanzungsstätte auf mehrere benachbarte Patches2, zwischen de-

nen ein regelmäßiger Austausch stattfindet (RUNGE et al. 2010). Die Abgrenzung der loka-

len Population ist beim Feldhamster daher weiter zu fassen. 
 

In der Praxis ist nach BFN (2019) und RUNGE et al. 2010 die lokale Population spezifisch 

über die Vorkommenssituation des Feldhamsters im jeweiligen Landschaftsraum zu defi-

nieren. In Ermangelung von Nachweisen ist eine Abgrenzung nach Bauen im vorliegenden 

Fall nicht möglich. 
 

Hinsichtlich der Beurteilung des räumlichen Zusammenhangs liegt hier also ein Sonderfall 

vor. Aus bodenkundlicher Sicht sind für den Feldhamster geeignete Böden zwischen dem 

Zülpicher See und Vettweiß nahezu durchgehend verbreitet (Abb. 3). 

In Vettweiß und rund um Zülpich waren Feldhamster bis in die 1990er Jahre bzw. Anfang 

der 2000er Jahre verbreitet (MUNLV 2020, WEINHOLD 2003). Dies bestätigen die Landwirte 

Peter Drove und Hubert Klein auch für den Bereich der Ausgleichsfläche. 

Es ist davon auszugehen, dass der Feldhamster die ackerbaulich genutzten, tiefgründigen 

Lössböden in diesem Bereich ehemals durchgängig besiedelt hat. Es bestand demnach ein 

räumlicher Zusammenhang zwischen dem B-Plangebiet und der Ausgleichsfläche. 
 

Weiterhin ist die räumliche Lage von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen immer mit dem 

Ziel auszuwählen, die Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte zu erhal-

ten. Hierbei sind auch die Entwicklungspotenziale im räumlich funktionalen Umfeld der (po-

tenziell) betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu berücksichtigen (RUNGE et al. 

2010). 
 

Im direkten Umfeld des Plangebietes werden die Entwicklungspotenziale durch den Sied-

lungsdruck der Stadt Zülpich, Prädation durch freilaufende Hunde und Katzen sowie die 

Bundesstraße (B 56) stark eingeschränkt. Im Bereich der Ausgleichsfläche sind derartige 

Störfaktoren nicht vorhanden. 
 

Die Standortbedingungen im Bereich der Ausgleichsfläche sind so günstig, dass hier ein 

Wiederansiedlungsprojekt mit Feldhamstern aus der Zucht des LANUV - Artenschutzzent-

rums in Metelen durchgeführt werden soll (Kap. 3.3). 
 

 
1 BIHARI & ARANY (2001) haben Metapopulationsstrukturen beim Feldhamster in einer knapp 16 km2 

großen ungarischen Agrarlandschaft festgestellt. Diese besteht aus Subpopulationen, die in Ver-
bindung zu einander stehen. Die einzelnen Subpopulationen erscheinen und verschwinden regel-
mäßig, während die Metatpopulation langfristig besteht. 

2 Patch = aktuell durch eine Subpopulation besetztes Habitat 
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Hieraus resultiert auch, dass gegebenenfalls in das Plangebiet einwandernde Hamster 

nicht direkt auf die Ausgleichsfläche verbracht werden, sondern zunächst in die landesei-

gene Erhaltungszucht nach Metelen (Kap. 4.2.1). Eventuell noch im Freiland lebende Tiere 

wären für die genetische Auffrischung der Zuchtlinie von hohem Wert. Mit den in Gefan-

genschaft gezüchteten Nachkommen werden dann die neu zu besiedelnden Flächen auf-

gewertet. 

RUNGE et al. (2010) stuft die Erhaltungszucht von Feldhamstern zur Stärkung bestehender 

Vorkommen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ein, bei der „grundsätzlich keine gro-

ßen Anforderungen an die räumliche Nähe bestehen“. 
 

Der Erhalt der ökologischen Funktion von gegebenenfalls betroffenen Fortpflanzungs- 

und/oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang kann für die beschriebene Vorge-

hensweise als gewährleistet angesehen werden, da diese zu einer deutlichen Verbesse-

rung der lokalen Individuengemeinschaft führt und ein Aussterben des Feldhamsters im 

Raum verhindern könnte. 

 

 

4.2.2.3 Multifunktionalität der Ausgleichsmaßnahmen 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen können ggf. für mehrere Arten mit ähnlichen Habi-

tatansprüchen konzipiert werden. Gleichzeitig können diese Maßnahmen der Kompensa-

tion gemäß Eingriffsregelung dienen und umgekehrt. In diesem Sinne sind nach MKULNV 

(2016) bei der Erarbeitung des Kompensationskonzeptes kumulierende Lösungen anzu-

streben (Prinzip der Multifunktionalität). 
 

Für den B-Plan Seeterrassen ergeben sich neben dem vorsorglichen Ausgleich für den 

Feldhamster die folgenden beiden Kompensationsverpflichtungen: 

 1,5 ha vorgezogener Ausgleich für Feldvögel (Feldlerche, Bluthänfling und Reb-

huhn) und 

 etwa 6 ha Kompensationsmaßnahmen1. 

Aufgrund vergleichbarer ökologischer Anforderungen können die vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen für Feldvögel und Feldhamster sowie die Kompensationsmaßnahmen 

multifunktional auf der Ausgleichsfläche bei Geich (Kap. 4.2.2.2) umgesetzt werden. Der 

gesamte Maßnahmenumfang beträgt etwa 6 ha. 

 

 

 
1  Das Defizit beträgt nach der Eingriffsbilanzierung 120.972 Biotoppunkte nach dem LANUV-

Bewertungsverfahren (KÖLNER BÜRO FÜR FAUNISTIK, schrft. Mitt. 17.09.2019). Um dieses Defizit 
vollständig auszugleichen müssten etwa 6 ha intensiv genutzte Äcker extensiviert werden (Auf-
wertung von 2 Biotoppunkten pro qm).  
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4.2.2.4 Ausgleichsbedarf für den Feldhamster 

Da aktuell keine Feldhamster im Plangebiet und seiner Umgebung nachgewiesen wurden, 

kann der Ausgleichsbedarf nicht über die Anzahl betroffener Lebensstätten ermittelt wer-

den. Ob - und falls ja, wie viele - Tiere in den nächsten Jahren in das Plangebiet einwandern 

ist ebenfalls unklar. Wenn überhaupt noch Feldhamster im Raum Zülpich vorkommen, dann 

„auf sehr niedrigem Level“ (LANUV 2019, Kap. 2.3). Es ist daher davon auszugehen, dass 

allenfalls Einzeltiere in das Plangebiet einwandern. 
 

Im vorliegenden Fall wird bei Geich eine 6 ha große Ausgleichsfläche eingerichtet. Diese 

Fläche kann - unter Berücksichtigung der Anforderungen für den Feldvogelausgleich auf 

einem Flächenanteil von 1,5 ha (RASKIN 2020b) - vollständig hamsterfreundlich bewirtschaf-

tet werden. 
 

Für die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wird beim Feldhamster eine weite Abgrenzung 

der Lebensstätte zugrundegelegt. Der Literatur sind unterschiedliche Größenangaben zu 

entnehmen. Zur Fortpflanzungsstätte des Feldhamsters zählen beispielsweise RUNGE et al. 

(2010) neben dem Bau des Weibchens auch einenen großen Teil der umliegenden essen-

ziellen Nahrungshabitate im Radius von ca. 50 m (entspricht ungefähr 0,8 ha). Werden 

Baue als Ruhestätte genutzt, wird ebenfalls eine Pufferzone von 50 m ausgewiesen. 

LANUV (2020) und WEINHOLD & KAYSER (2006) orientieren sich für die Abgrenzung der 

Fortpflanzungsstätte an den Reviergrößen der Weibchen (vgl. auch Kap. 4.1.2). Diese lie-

gen zwischen 0,1 und 0,5 ha. Unter Verwendung dieser Flächenangaben könnten auf der 

6 ha großen Ausgleichsfläche mindestens 7-8 und maximal 60 Hamster-Fortpflanzungstät-

ten ausgeglichen werden. 
 

Bei diesen Zahlenangaben ist zu berücksichtigen, dass die Aktionsräume bzw. Reviergrö-

ßen in Abhängigkeit von der Populationsdichte stehen. Bei höheren Dichten werden sie 

kleiner und beschränken sich auf Kernzonen um den Bau. Nur so ist es zu erklären, dass 

früher in Gradationsjahren Herbstbestände von 300 bis zu 2.000 (!) Individuen/ha festge-

stellt wurden (NECHAY et al. 1977). 
 

In einem von unserem Büro betreuten Projekt in Hessen (Main-Kinzig-Kreis, s. Abb. 5) be-

trägt die Baudichte auf Ausgleichsflächen (Luzerne, Getreide im doppelten Saatreihenab-

stand) 7,5 Baue/ha (entspricht 45 Baue auf 6 ha). 
 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Ausgleichsfläche mehr als ausreichend bemes-

sen ist, um möglicherweise betroffene, einzelne Lebensstätten des Feldhamsters auszu-

gleichen. 
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4.2.2.5 Ausgleichsmaßnahmen 

Das Grundprinzip der Ausgleichsflächen für Feldhamster besteht darin Ackerflächen so auf-

zuwerten, dass die Tiere dort – in größerer Populationsstärke als vor der Aufwertung – 

geeignete Lebensbedingungen finden (MAMMEN et al. 2014). Dazu ist die Fläche hamster-

freundlich bzw. hamstergerecht zu bewirtschaften. Hierzu stehen verschiedene erprobte 

Maßnahmen aus den Artenhilfsprogrammen der Bundesländer zur Verfügung (vgl. 

WEINHOLD 2003, KÖHLER et al. 2014 u.a.). 
 

Die maßgebliche Ursache für den landes- und bundesweiten dramatischen Rückgang des 

Feldhamsters ist die landwirtschaftliche Nutzungsintensivierung der letzten Jahrzehnte 

(GALL 2008, DRFL 2014, MEINIG et al. 2017, LANUV 2020 u.a.). Es resultiert ein Mangel 

von Deckung und Nahrung im Frühjahr und nach der Getreideernte. Beide Phasen sind die 

neuralgischen Zeiträume im Lebenszyklus der Hamsterpopulation. Hauptgefährdung für 

den Feldhamster ist die Strukturverarmung der ackerbaulich genutzten Landschaft in Ver-

bindung mit effektiveren und schnelleren Ernten und anschließendem Umbruch. 

Maßnahmen zur Stabilisierung und Förderung einer Feldhamsterpopulation müssen auf 

Basis dieser Erkenntnisse im Wesentlichen zwei Mortalitätsfaktoren verringern: zum einen 

die Sterblichkeit von Jungtieren des zweiten Wurfs und zum anderen die Wintersterblichkeit 

im Allgemeinen (GALL 2008). Hierzu werden bundesweit verschiedene, erfolgreich er-

probte, hamstergerechte Bewirtschaftungsweisen eingesetzt, wie beispielsweise Stoppel-

ruhe, Ernteverzicht und Anbau von Luzerne (ENDRES & WEBER 2000, GALL 2008, KÖHLER 

et al. 2014, KUPFERNAGEL 2017 u.a.). 

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen Ausgleichsflächen aus parallelen Streifen mit 

breiten Ackerfurchen in Anlehnung an das Braunschweiger Modell (KUPFERNAGEL 2017) 

einzurichten (Abb. 5). 

 

Die Kulturen, die dem Hamster gute Deckung bieten, werden auch als Nahrung bevorzugt, 

namentlich Luzerne und Weizen (GALL 2008, KUITERS et al. 2010, RUNGE et al. 2010). Die 

Luzerne bildet insbesondere im Frühjahr den Hauptbestandteil der Nahrung. Als mehrjäh-

rige Futterpflanze bietet sie den Hamstern qualitativ gute Nahrung, wenn das Nahrungsan-

gebot und die Deckung in anderen Kulturarten noch gering sind. Für das Überleben der 

Feldhamster in freier Natur ist ein Sichtschutz vor Feinden wie dem Fuchs oder Greifvögeln 

sehr wichtig. Hierfür ist Luzerne ebenfalls am besten geeignet. Sie bietet ausreichende De-

ckung während der gesamten Aktivitätsperiode bis Ende August (Abb. 6). 
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Abb. 5: Ausgleichsfläche aus zusammengelegten Winter-, Sommergetreide- und Luzer-
nestreifen im rheinischen Braunkohlerevier (aus RASKIN 2009). 

Abb. 6: Ausgleichsfläche aus Luzerne (links), lückig eingesätem Winterweizen (rechts) 
und Selbstbegrünungsstreifen (mittig) im Main-Kinzig-Kreis, Hessen. Die Lu-
zerne bietet dem Feldhamster bereits im zeitigen Frühjahr ausreichend Nahrung 
und Deckung (Aufnahme Anfang Mai 2019).  
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Dementsprechend sollen bevorzugt Luzerne und Wintergetreide (v.a. Weizen), daneben 

auch Roggen und Hafer) angebaut werden (etwa 70 % der Ausgleichsfläche). Daneben soll 

Sommergetreide (Gerste, Roggen und Weizen) eingesät werden (etwa 20%). Zur weiteren 

Optimierung für den Feldhamster werden streifenförmig weitere Kulturen, wie etwa Som-

mergetreide / Sonnenblume, Klee / Sonnenblume, Sommergetreide / Sojabohne sowie 

Selbstbegrünungs- und Blühstreifen von je 6 m Breite eingezogen. Die Breite der Streifen 

sollte sich an der Arbeitsreifenbreite der eingesetzten Landmaschinen orientieren (voraus-

sichtlich 12,5 m und 21 m). 
 

Die Fruchtfolge wird vorgegeben und wechselt jährlich (Getreide) bzw. 4-jährlich (Luzerne). 

Bei den Getreidesorten wird angestrebt die Aussaatstärke durch Erhöhung der Drillab-

stände und Saatmenge auf 50 % zu beschränken, um Wildkräutern ein Aufkommen und 

bodenbrütenden Feldvögeln (z.B. Feldlerche) geeignete Nistmöglichkeiten und zu ermögli-

chen. Bei der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung wird weitgehend auf Pflanzenschutzmit-

tel verzichtet (v.a. Herbizide, Insektizide und Rodentizide) und die Düngung reduziert (Er-

haltungsdüngung). 
 

Für die Umsetzung wird der bereits vorliegende, detaillierte Maßnahmenplan zum Feldvo-

gelausgleich auf den Ausgleichsflächen bei Geich (RASKIN 2020b) kurzfristig angepasst und 

überarbeitet. Neben den 1,5 ha für den Feldvogelausgleich werden auf 4,5 ha weitere, 

hamsterfreundliche Maßnahmen angelegt. Mit der Umsetzung soll im Frühjahr 2021 begon-

nen werden und ab dem Herbst 2021 sollen die Maßnahmen flächendeckend zur Verfügung 

stehen. 
 

Umsetzung und Entwicklung der Ausgleichsmaßnahmen werden von einem Fachbüro be-

gleitet. Diese Fachbegleitung wird die Anforderungen des MKULNV (2013) an ein Risiko-

management im Zusammenhang mit der Bewertung von vorgezogenen Ausgleichsmaß-

nahmen hinsichtlich einer Ausführungsbegleitung und eines maßnahmenbezogenen Moni-

torings erfüllen. 

 
 

4.2.3 Unterstützungsmaßnahmen einer potenziellen Wiederansiedlung 

Der Feldhamster wird in Nordrhein-Westfalen nur durch Wiederansiedlungen zu erhalten 

sein. Neben bereits laufenden Auswilderungen bei Aachen, Pulheim und Rommerskirchen 

ist auch im Raum Zülpich eine Auswilderung durch Stadt, Kreis und Land vorgesehen. 
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Die Auswilderung erfolgt auf 4-5 ha großen Aussetzungsfächen, die auch als Kernflächen 

bezeichnet werden, in einem grundsätzlich geeigneten Umfeld. In diesem Umfeld sollen 

mindestens weitere 30 ha Vertragsnaturschutzflächen mit hamstergerechter Bewirtschaf-

tung eingerichtet werden (LANUV 2019)1. 
 

Der Planträger - die F&S concept Projektentwicklung GmbH & Co.KG - beabsichtigt die 

Wiederansiedlung des Feldhamsters im Raum Geich freiwillig zu unterstützen. Hierzu wird 

die 6 ha große Ausgleichsfläche so eingerichtet, dass sie auch die Kriterien des LANUV für 

eine Aussetzungsfläche zur Wiederansiedlung des Feldhamsters erfüllt.  
 

Eine artenschutzrechtliche Verzahnung des Wiederansiedlungsprojektes mit der Umset-

zung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ist nicht gegeben. Die Verantwortung des 

Wiederansiedlungsprojektes liegt allein in den Händen der Stadt Zülpich, des Kreises Eus-

kirchen und des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 

 
4.3 Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände  

Es wird abschließend geprüft, ob beim Feldhamster trotz der aufgezeigten Maßnahmen 

gegen potentiell eintretende artenschutzrechtliche Verbote nach § 44 I BNatSchG versto-

ßen wird. Hierzu erfolgt eine Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände der 

Tötung (Kap. 4.1.1) bzw. der Beschädigung von Lebensstätten (Kap. 4.1.2) unter Berück-

sichtigung der konzipierten Maßnahmen (Kap. 4.2). 
 
 
4.3.1 Tatbestand des § 44 I Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Nach § 44 I Nr. 1 BNatSchG ist es verboten „wild lebenden Tieren der besonders geschütz-

ten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“. 
 

Der vorgenannte Tatbestand des Tötungsverbotes setzt nach der Rechtsprechung des 

BVerwG (grundlegend BVerwGE 126, 166 - Stralsund; 9.7.2008 – Bad Oeynhausen; 

BVerwGE 130, 299 – Hessisch Lichtenau II; 18.3.2009 – A 44 – Velbert; Urt. v. 13.5.2009 

– A 4 Braunkohlentagebau Hambach) ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko voraus. 
 

Ein signifikant erhöhtes Verletzungs- und Tötungsrisiko durch Bauarbeiten kann für den 

Feldhamster durch regelmäßig Kontrollen des Plangebiet auf eingewanderte Feldhamster 

 
1 Herr M. Kaiser (LANUV) bezifferte das geeignete Umfeld auf dem Abstimmungstermin am 

26.08.2020 (Kap. 3.3.) mit 70 ha bis 100 ha, in denen 10 % Vertragnaturschutzflächen liegen soll-
ten. 
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mit einem sich ggf. anschließenden Fang mit Umsiedlung einzelner Individuen oder einem 

Verbringen in die landeseigene Erhaltungszucht vermieden werden (s. Kap. 4.1).   

Dieser Fang, der im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Funktio-

nalität einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte an anderer Stelle steht, erfüllt nicht den Ver-

botstatbestand des § 44 I Nr. 1 BNatSchG. Eine aktive Umsetzung von Individuen aus dem 

Plangebiet ist im Zusammenhang mit vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen von der ge-

setzlichen Freistellung gemäß § 44 V Nr. 2 BNatSchG gedeckt. 
 

Der artenschutzrechtliche Tatbestand des Tötungsverbotes ist somit nicht erfüllt. 
 

 
4.3.2 Tatbestand des § 44 I Nr. 3 BNatSchG (Beeinträchtigung von Lebensstätten) 

Nach § 44 I Nr. 3 BNatSchG ist es verboten „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild 

lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-

digen oder zu zerstören“. Dabei liegt nach § 44 V BNatSchG ein Verstoß gegen das Verbot 

des § 44 I Nr. 3 BNatSchG und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beein-

trächtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des § 44 I Nr. 1 BNatSchG nicht 

vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, wobei 

auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt werden können. 
 

Im Einwanderungsfall von Feldhamstern in das Plangebiet ist auch von einem potenziellen 

Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszugehen. Hierdurch würde der individuen-

bezogene Verbotstatbestand nach § 44 I Nr. 3 BNatSchG ausgelöst. 
 

Vor diesem Hintergrund wird eine 6 ha große Ausgleichsfläche bei Geich in diesem Frühjahr 

eingerichtet, die vollständig hamstergerecht bewirtschaftet wird. Diese Flächengröße ist 

ausreichend um mindestens 7-8 Hamster-Fortpflanzungstätten vorgezogen auszugleichen. 

Im ungünstigsten Fall ist von einer Einwanderung von einigen, wenigen Tieren in das Plan-

gebiet auszugehen. 
 

Falls in den nächsten Jahren noch Tiere im Plangebiet festgestellt werden sollten, werden 

diese gefangen und entweder direkt auf die Ausgleichsfläche umgesiedelt oder in die Er-

haltungszucht überführt. Mit den in Gefangenschaft gezüchteten Nachkommen würden 

dann die neu zu besiedelnden Flächen bei Geich aufgewertet. 
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Der Erhalt der ökologischen Funktion von gegebenenfalls betroffenen Fortpflanzungs- 

und/oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang kann für die beschriebene Vorge-

hensweise als gewährleistet angesehen werden, da diese zu einer deutlichen Verbesse-

rung der lokalen Individuengemeinschaft führt und ein Aussterben des Feldhamsters im 

Raum verhindern könnte. 
 

Der Funktionsnachweis des vorgezogenen Ausgleichs wird durch ein maßnahmenbezoge-

nes Monitoring erbracht. Für den unwahrscheinlichen Fall von Fehlentwicklungen werden 

die Maßnahmen modifiziert. 
 

Die ökologische Funktion der von der Umsetzung des Bebauungsplans eventuell betroffe-

nen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bleibt somit im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

bestehen, sodass der Verbotstatbestand des § 44 I Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt ist. 

 

 
 

 Aachen, den 12. Januar 2021 

 

 Dr. Richard Raskin Dipl. Umweltwiss. Sarah Geilenkirchen 
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Art-für-Art-Protokoll Feldhamster 
 

Protokoll Gespräch zum artenschutzrechtlichen Umgang mit dem Feldhamster im Rahmen 
des Bebauungsplans Zülpich „Seeterrassen“ am 26.08.2020 beim MULNV 
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Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 

Feldhamster (Cricetus cricetus) Durch Plan/Vorhaben 
betroffene Art: 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 

x FFH–Anhang IV-Art 

  

 europäische Vogelart 

Rote Liste Status 
Deutschland 2
  

Nordrhein-Westfa- 1

 

Messtischblatt 

5305-2 

 

Erhaltungszustand in Nordrhein-
Westfalen 
 

x atlantische 
Region 

 
kontinentale 
Region 

 

 grün günstig 

 gelb ungünstig / unzureichend 

x rot ungünstig / schlecht 

 

Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr. 2) 

oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

A günstig 

B ungünstig / unzureichend 

C ungünstig / schlecht 

 

Arbeitsschritt II.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art 

(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

Der Feldhamster kommt in strukturreichen Ackerlandschaften mit tiefgründigen, nicht zu feuch-
ten und grundwasserfernen Löss- und Lehmböden vorin denen er seine Baue anlegt. Im Som-
mer befinden sich diese meist 40 bis 50 cm unter der Erdoberfläche, im Winter in einer Tiefe 
von bis zu 2 m (frostfrei). Im Durchschnitt nutzt ein Tier 2-5 Baue im Verlauf des Sommers. 
Entscheidend für das Überleben der überwiegend dämmerungs- und nachtaktiven Tiere sind 
deckungsreiche Feldkulturen mit ausreichendem Nahrungsangebot. (z.B. Winter- und Som-
mergetreide (v.a. Weizen), Luzerne, Kleegras usw.). Im April/Mai werden Feldhamster aktiv, 
die Jungtiere werden von Ende Mai und Mitte Juni geboren. Ab dem Spätsommer „hamstern“ 
die Kleinsäuger Getreide, Wildkrautsamen und Hülsenfrüchte als Wintervorrat. Im Oktober be-
ginnt der etwa 6-monatige Winterschlaf, der nur von kurzen Fressphasen unterbrochen wird.  
 
Der Feldhamster hat das B-Plangebiet zwar in der Vergangenheit als Lebensstätte i.S. des 
§ 44 Abs. I BNatSchG genutzt, wurde jedoch trotz jährlicher Nachsuche und Fördermaßnah-
men zuletzt im Jahr 2015 nachgewiesen. Auf den umliegenden Monitoringflächen im Raum 
Zülpich wurde in den Jahren 2018 und 2019 ebenfalls kein Hamsterbau mehr nachgewiesen, 
sodass derzeit keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten betroffen sind.  
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Unter der Annahme, dass eine Einwanderung in das ackerbaulich genutzte Plangebiet bis zur 
vollständigen Umsetzung des Bebauungsplans nicht gänzlich ausgeschlossen ist, ist für die-
sen Fall vorsorglich auch von einem potenziellen Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
auszugehen. Hierdurch würde der individuenbezogene Verbotstatbestand nach § 44 I Nr. 3 
BNatSchG ausgelöst. 
Da aktuell keine Feldhamster im Plangebiet und seiner Umgebung nachgewiesen wurden, 
kann der Ausgleichsbedarf nicht über die Anzahl betroffener Lebensstätten ermittelt werden. 
Ob - und falls ja, wie viele - Tiere in den nächsten Jahren in das Plangebiet einwandern ist 
ebenfalls unklar. Wenn überhaupt noch Feldhamster im Raum Zülpich vorkommen, dann „auf 
sehr niedrigem Level“ (LANUV 2019, Kap. 2.3). Es ist daher davon auszugehen, dass allenfalls 
Einzeltiere in das Plangebiet einwandern. 
 

 

Arbeitsschritt II.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und   
des Risikomanagements 

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote nach § 44 I Nr.1 BNatSchG (Tötungsver-
bot) durch Bauarbeiten kann für den Feldhamster durch vorsorgliche regelmäßige Kontrollen 
des Plangebietes auf eingewanderte Feldhamster mit einem sich ggf. anschließenden Fang 
mit Umsiedlung einzelner Individuen oder einem Verbringen in die landeseigene Erhaltungs-
zucht vermieden werden. 
 
Das Eintreten artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote nach § 44 I Nr.3 BNatSchG (Beschädi-
gungsverbot) kann durch die vorsorgliche Umsetzung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-
men erfolgen. Geeignete Ersatzlebensräume werden in einer Größenordnung von 6 ha bereit-
gestellt. Es werden Ausgleichsflächen aus parallelen Streifen mit breiten Ackerfurchen einge-
richtet. 
 
Es sollen bevorzugt Luzerne und Wintergetreide (v.a. Weizen), daneben auch Roggen und 
Hafer) angebaut werden (etwa 70 % der Ausgleichsfläche). Daneben soll Sommergetreide 
(Gerste, Roggen und Weizen) eingesät werden (etwa 20%). Zur weiteren Optimierung für den 
Feldhamster werden streifenförmig weitere Kulturen, wie etwa Sommergetreide / Sonnen-
blume, Klee / Sonnenblume, Sommergetreide / Sojabohne sowie Selbstbegrünungs- und Blüh-
streifen von je 6 m Breite eingezogen. Die Breite der Streifen sollte sich an der Arbeitsreifen-
breite der eingesetzten Landmaschinen orientieren (voraussichtlich 12,5 m und 21 m). 
Die Fruchtfolge wird vorgegeben und wechselt jährlich (Getreide) bzw. 4-jährlich (Luzerne). 
Bei den Getreidesorten wird angestrebt die Aussaatstärke durch Erhöhung der Drillabstände 
und Saatmenge auf 50 % zu beschränken, um Wildkräutern ein Aufkommen und bodenbrü-
tenden Feldvögeln (z.B. Feldlerche) geeignete Nistmöglichkeiten und zu ermöglichen. Bei der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung wird weitgehend auf Pflanzenschutzmittel verzichtet (v.a. 
Herbizide, Insektizide und Rodentizide) und die Düngung reduziert (Erhaltungsdüngung). 
Mit der Umsetzung soll im Frühjahr 2021 begonnen werden. Ab dem Herbst 2021 sollen die 
Maßnahmen flächendeckend zur Verfügung stehen. 
 
Umsetzung und Entwicklung der Ausgleichsmaßnahmen werden von einem Fachbüro beglei-
tet. Diese Fachbegleitung wird die Anforderungen des MKULNV (2013) an ein Risikomanage-
ment im Zusammenhang mit der Bewertung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen hin-
sichtlich einer Ausführungsbegleitung und eines maßnahmenbezogenen Monitorings erfüllen. 
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Arbeitsschritt II.3:  Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstat-  
bestände  

(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

Artenschutzrechtliche Konflikte nach § 44 I BNatSchG sind bei Realisierung des Vorhabens 
auszuschließen. 

 

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei 
einem nicht signifikant erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von 
Nr. 3) 

 ja x nein

2. Werden eventuell Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten so gestört, 
dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 
verschlechtern könnte? 

 ja x nein

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten 
bleibt? 

 ja x nein

4.  Werden wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus 
der natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder 
zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja x nein


